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Der Versand von Rechnungen und anderen 
wichtigen Dokumenten via E-Mail ist neben 
dem alten Postversand von Papierbelegen 
aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Die Finanzverwaltung hat hierzu Vorgaben 
entwickelt, wie die elektronischen Doku-
mente steuersicher zu archivieren sind. 
 Zunächst müssen steuerrelevante E-Mails 
identifiziert werden. Dazu gehören nicht nur 
Ein- und Ausgangsrechnungen, sondern 
auch andere Dokumente, z. B. Ausfuhrnach-
weise und Gelangensbestätigungen, die für 
die  Besteuerung oder auch für bestimmte 
 Steuerbefreiungen von Bedeutung sind. 

Elektronische Rechnungen muss ein Unter-
nehmen zwingend elektronisch aufbewah-
ren. Zusätzlich ist ein Ausdruck in Papier-
form zulässig, jedoch nur ergänzend zur 
elektronischen Aufbewahrung. Für die elek-
tronische Aufbewahrung wäre es grund-
sätzlich ausreichend, die E-Mails im E-Mail-
Programm zu belassen. Voraussetzung hier-
für ist  jedoch, dass die steuerrelevanten E-
Dokumente genauso archiviert werden, wie 
diese das Unternehmen verlassen haben 
oder im Unternehmen eingegangen sind. 
Während des gesamten Archivierungszeit-

raums von zehn Jahren sind die Echtheit der 
Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und 
die Lesbarkeit der Rechnung sicherzustellen. 

Komfortabler für den Unternehmer wäre die 
Archivierung der elektronischen Dokumen-
te in einem separaten Programm, das idea-
lerweise eine Schnittstelle zur Finanzbuch-
führung aufweist. Eine derartige Software-
lösung bietet beispielsweise die DATEV eG 
mit dem Programm „Unternehmen Online“ 
an. Neben der finanzamtskonformen Archi-
vierung der Belege kann der Unternehmer 
mit dieser Lösung auch entscheiden, ob ver-
trauliche Dokumente, z. B. Herstellerkorres-
pondenz, für den Abruf der Daten durch die 
Finanzverwaltung geschützt bleiben. 

Bei der Speicherung der Daten ist ein gängi-
ges Datenformat zu verwenden. Das Spei-
chermedium muss sicher sein und auf einem 
Datenträger erfolgen, der keine Änderungen 
mehr zulässt. 

Die früher gängige Praxis, für wichtig gehal-
tene E-Mail-Dokumente zur Aufbewahrung 
nur auszudrucken und das zugrunde liegen-
de elektronische Dokument nicht digital zu 
 archivieren, entspricht heute nicht mehr den 
Vorgaben der Finanzverwaltung. Um steuer-
liche Nachteile zu vermeiden, ist es deshalb 
ratsam, dass Unternehmen die Umsetzung 
der Vorgaben der Finanzverwaltung in  
der Buchhaltung prüfen und, wenn nötig, die 
interne  Organisation anpassen.
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Unternehmer

Die passende Rechtsform für Start-up-Unternehmen
Internationales Steuerrecht

Hinzurechnungs- 
besteuerung nicht aus  
den Augen verlieren!

Unternehmer

Mitarbeiterbeteiligungen bei Start-up-Unternehmen

Der Begriff „Start-up“ kennzeichnet junge 
Unternehmen mit innovativen Geschäfts-
modellen. Viele Start-ups benötigen recht 
schnell viel Kapital. Wird das durch den Ein-
stieg neuer Investoren aufgebracht, spielt 
die Rechtsform eine große Rolle. Für Start-
up-Unternehmen ist die Wahl der richtigen 
Rechtsform deshalb besonders wichtig,  
um spätere kosten- und arbeitsintensive 
 Umstrukturierungen zu vermeiden oder zu 
vereinfachen.

Für Personengesellschaften ohne Haftungs-
beschränkung spricht, dass die Gründung 
preiswert und nahezu formfrei erfolgen kann. 
Insbesondere ist kein gesetzlich bestimmtes 
Haftkapital aufzubringen. Weiterhin vorteil-
haft ist die Möglichkeit, Verluste steuerlich 
auf privater Ebene zu verrechnen. Der  
wohl größte Nachteil besteht darin, dass die 
Gründer mit ihrem gesamten Privatver-
mögen haften.

Eine Personengesellschaft kommt damit nur 
für Gründer infrage, die sich keinen Investor 
mit an Bord holen wollen und deren Geschäft 
mit wenig Risiken verbunden ist. 

Mit zunehmendem Wachstum steigt auch 
das Haftungsrisiko. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt sollte ein Formwechsel oder die 

Einbringung in eine Kapitalgesellschaft er-
folgen. Die steuerneutrale Aufnahme von 
Investoren ist bei einer Kapitalgesellschaft 
möglich. Der Verkauf von Anteilen an einer 
Körperschaft ist günstiger als der Verkauf 
von Anteilen an Personengesellschaften. Im 
Unterschied zum Verkauf eines Anteils an 
einer Personengesellschaft ist hier die Ver-
äußerung durch eine Privatperson nur zu 
60 % steuerpflichtig. Nach einer Umwand-
lung sind jedoch regelmäßig steuerliche 
Sperrfristen zu beachten.

Die Begründung einer Holdingstruktur ist 
aus steuerlichen und haftungsrechtlichen 
Gründen sinnvoll. Die operative Start-up 
GmbH wird dabei Tochtergesellschaft einer 
Holding-GmbH, die lediglich dafür geschaffen 
wurde, Beteiligungen zu halten. In dieser 
Struktur ist es möglich, anfallende Gewinne 
des operativen Unternehmens in Form einer 
Dividende nahezu steuerfrei an die Holding 
auszuschütten und diese damit der Haftungs-
masse des operativen Unternehmens zu 
entziehen.

Sich rechtzeitig mit der Wahl der passenden 
Rechtsform zu beschäftigen, ist von ent-
scheidender Bedeutung und verhindert 
 unter Umständen zeit- und kostenintensive 
Umstrukturierungsmaßnahmen.

Jüngst hat es im deutschen Außensteuer-
recht zahlreiche Änderungen und Neurege-
lungen gegeben. Geblieben ist, dass Länder 
mit einer Ertragsteuerbelastung von unter 
25 % als Niedrigsteuerländer gelten. Vor 
dem Hintergrund, dass der deutsche Kör-
perschaftsteuersatz nur 15 % beträgt und in 
vielen Kommunen selbst unter Berücksichti-
gung der Gewerbesteuer bei Kapitalgesell-
schaften nur eine Ertragsteuerbelastung von 
knapp über 25 % erreicht wird, ist das ge-
radezu absurd, bedeutet aber, dass weiter-
hin zahlreiche (auch Nachbar-)Länder für die 
Hinzurechnungsbesteuerung infrage kommen. 

Ab 2022 kommt die Hinzurechnungsbe-
steuerung grundsätzlich dann infrage, wenn 
ein deutscher Steuerpflichtiger allein oder 
mit nahestehenden Personen zu mehr als 
der Hälfte an einer in einem solchen Nied-
rigsteuerland belegenen Kapitalgesellschaft 
beteiligt ist. Die höchst komplexen und in 
der Regel nachteiligen Folgen der Hinzu-
rechnungsbesteuerung werden ausgelöst, 
wenn und soweit diese Gesellschaft soge-
nannte passive Einkünfte erzielt. Diese sind 
vielfältiger Natur und deshalb in vielen Un-
ternehmen auch tatsächlich anzutreffen.

Zur Herstellung der EU-Konformität der 
Hinzurechnungsbesteuerung schließt der 
Gesetzgeber bei EU-/EWR-Gesellschaften 
diese aus, wenn der sogenannte Substanz-
test bestanden werden kann. Verlangt wird, 
dass die Gesellschaft einer wesentlichen 
wirtschaftlichen Betätigung nachgeht und 
dafür über eine ausreichende personelle  
und sachliche Ausstattung verfügt. Bedeut-
sam ist, dass die gesetzliche Regelung als 
Möglichkeit des Gegenbeweises aus-
gestaltet ist. Der Gesetzgeber stellt sich 
 nämlich vor, dass potenziell hinzurech-
nungspflichtige Unternehmen aktiv auf das 
Finanzamt zugehen und den Gegenbeweis 
erbringen und nicht erst im Fall etwaiger 
Rückfragen mit dem Substanztest argu-
mentieren.

Der Erfolg von Start-ups hängt maßgeblich 
von ihrem hoch qualifizierten Personal ab. 
Gerade in der anfänglichen Wachstumsphase 
sind Start-ups jedoch kaum in der Lage, ihren 
Arbeitnehmern eine hohe Vergütung zu 
 zahlen, da sie oftmals keine oder nur geringe 
Gewinne erwirtschaften. In dieser Zeit ist es 
für ein Start-up jedoch von enormer Bedeu-
tung, motivierte und qualifizierte Fachkräfte 
für sich zu gewinnen und diese langfristig  
zu binden. Dieses Ziel kann unter anderem 
durch die Beteiligung der Mitarbeiter am 
Unternehmen erreicht werden. Für die Arbeit-
nehmer wird eine derartige Beteiligungs-
möglichkeit jedoch nur infrage kommen, 
wenn die (steuer-)rechtlichen Vorausset-
zungen wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Das veranlasste den Gesetzgeber, die 
 Rahmenbedingungen von Start-ups zu ver-
bessern. Grundsätzlich gilt: Erhält der Mit-
arbeiter eine unentgeltliche oder verbilligte 
Vermögensbeteiligung an einem Unter-
nehmen, beispielsweise in der Form von 
 Aktien oder GmbH-Anteilen, hat der Arbeit-

nehmer nach den üblichen ertragsteuerlichen 
Grundsätzen einen geldwerten Vorteil zu 
ver steuern, der der Einkommensteuer zu 
 unterwerfen ist. Problematisch ist dabei, 
dass dem Arbeitnehmer zu diesem Zeit-
punkt tatsächlich aber keine Geldmittel  
zufließen, mit denen die Steuer bezahlt 
 werden kann. Durch die neue steuerliche 
Sonder regelung für kleinste, kleine und mitt-
lere Unternehmen, die nicht älter als zwölf 
Jahre sind, erfolgt die Besteuerung nun erst 
weitaus später, nämlich in der Regel erst 
nach Veräußerung, bei einem Arbeitgeber-
wechsel oder spätestens nach zwölf Jahren. 
Zu  bemerken ist weiterhin, dass – zusätzlich 
zur steuerlichen Erleichterung in Form der 
Stundungsregelung – ein Freibetrag i. H. v. 
1.440 € bei der Ermittlung des geldwerten 
Vorteils berücksichtigt werden kann, wobei 
dieser Begünstigung aufgrund der Gering-
fügigkeit des Betrags wohl im Vergleich zur 
Stundungsregelung weitaus weniger Gewicht 
beigemessen werden sollte, wenn über eine 
Unternehmensbeteiligung von Mitarbeitern 
nachgedacht wird.
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 Kommentar

Der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO –  
BGH bestätigt ein umfassendes Auskunftsrecht

Immobilien

Update: (Immobilien-)GmbH zur Vermögensverwaltung

Die Datenschutz-Grundverordnung dient 
dem Schutz natürlicher Personen bei der 
Ver arbeitung personenbezogener Daten. Im 
 Interesse der Betroffenen liegt insbesondere 
der Auskunftsanspruch nach Artikel 15  DSGVO. 
Danach können Betroffene von den für  
die Datenverarbeitung Verantwortlichen, z. B. 
 Unternehmen oder Behörden, Auskunft 
 darüber verlangen, welche Daten über sie 
gespeichert und verarbeitet werden. Das 
Recht auf Auskunft zielt darauf ab, den 
Überblick und die Kontrolle darüber zu 
 behalten, welche persönlichen Daten ver-
arbeitet werden. Wie umfassend diese 
 Auskunft sein muss, sorgte immer wieder 
für Diskussion und Rechtsunsicherheit. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich – 
entgegen der Hoffnung vieler auf eine prak-
tikable Ausgestaltung des Auskunfts-
anspruchs – nunmehr jedoch für einen sehr 
weitreichenden, uneingeschränkten Aus-
kunftsanspruch ausgesprochen. Es wurde 
eine klärende – wenn auch für Unternehmen 
unerwünschte – Entscheidung gefällt, durch 
die sich Unternehmen in Zukunft weiter mit 
der präzisen Identifizierung von personen-
bezogenen Daten konfrontiert sehen werden. 
Während Artikel 15 Abs. 1 DSGVO noch 
 einen überschaubaren Anspruch auf soge-
nannte Grundinformationen, z. B. Verarbei-

tungszwecke oder die Dauer der Verarbei-
tung, gewährt, legt der Gesetzgeber den 
Verantwortlichen nach Artikel 15 Abs. 3 
 DSGVO die zusätzliche Pflicht auf, eine Kopie 
personenbezogener Daten, die Gegenstand 
der Verarbeitung sind, zur Verfügung zu 
stellen. 

Einer Begrenzung des Auskunftsanspruchs 
auf signifikante biografische Informationen 
und einer damit verbundenen Begrenzung 
unternehmerischer Obliegenheiten hat der 
BGH nun endgültig eine Absage erteilt. Im 
Gegenteil: Der BGH hat den Anspruch sogar 
noch ausgedehnt. Betroffene haben das 
Recht, ihren Auskunftsanspruch mehrfach 
geltend zu machen. Damit ist es mehr als 
kritikwürdig, dass die Pflicht zur Auskunft 
für solche Informationen besteht, die den 
Betroffenen längst zugänglich sind. Darüber 
hinaus können ausdrücklich auch interne 
Aktenvermerke sowie Notizen Gegenstand 
des Auskunftsrechts nach Artikel 15 DSGVO 
sein. 

Es liegt auf der Hand, dass Reichweite und 
Aufwand solcher Auskunftsansprüche kaum 
in Relation zur voraussetzungs- und oft- 
mals zusammenhanglosen Geltendmachung 
durch die Betroffenen stehen. Nicht grund-
los hatte ein Großteil der Unternehmen des-

halb für die Einschränkung des scheinbar 
uferlosen Artikel 15 DSGVO plädiert, um die 
Unverhältnismäßigkeit zu relativieren. Die 
Auswirkungen des Urteils für Unternehmen 
sind massiv – aber lösbar. Unternehmen 
müssen damit rechnen, dass sich Aus-
kunftsansprüche grundsätzlich auf sämt-
liche personenbezogenen Daten beziehen. 
Mit Blick auf die gesetzlichen Fristen ist 
deshalb dringend anzuraten, Auskunfts-
ansprüche umfassend vorzubereiten. Dazu 
gehört vor allem die Vorbereitung von 
 Musterantworten für verschiedene Gruppen 
von Betroffenen, z. B. Kunden oder  Arbeit- 
nehmer, die dann entsprechend an den 
 konkreten Antragsteller angepasst werden 
können. 

Aus Gründen der Rechtsformneutralität hat 
der Gesetzgeber, wie schon in unserer Aus-
gabe 8/2020 berichtet, vermögensverwal-
tenden Immobilien-GmbHs die sogenannte 
Gewerbesteuerkürzung ermöglicht. Mittels 
dieser Regelung kann ein Unternehmen, das 
sich ausschließlich auf die Verwaltung des 
eigenen Grundbesitzes beschränkt, den 
 daraus erwirtschafteten Gewerbeertrag auf 
Antrag vollständig von der Gewerbesteuer 
ausnehmen. Auf Ebene der Gesellschaft führt 
das zu einer Ertragsteuerbelastung in der 
GmbH von lediglich 15,875 %.

Ab dem Erhebungszeitraum 2021 wurde nun 
der Katalog der unschädlichen Nebentätig-
keiten erweitert: Im Hinblick auf die Stärkung 

des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
sind Einnahmen aus Stromlieferungen in 
Verbindung mit der Verwaltung und Nutzung 
eigenen Grundbesitzes unschädlich, sofern 
die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
 Energien (z. B. Fotovoltaikanlagen) erfolgt. 
Der Betrieb eines Blockheizkraftwerks ist 
hingegen nicht begünstigt. Zu beachten ist, 
dass die Einnahmen nicht höher als 10 % der 
Einnahmen aus der Vermietung des Grund-
besitzes sein dürfen. Zudem darf der Strom 
ausschließlich in das Netz eingespeist 
 werden, an die Mieter des Grundstücks-
unternehmens geliefert werden oder dem 
Selbstverbrauch dienen. Stromlieferungen 
an Dritte sind somit weiterhin schädlich und 
würden zur vollständigen Versagung der 
 erweiterten Grundstückskürzung führen.

Ferner ist mit der Gesetzesänderung ab dem 
Erhebungszeitraum 2021 grundsätzlich auch 
die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen 
möglich. Unschädlich sind nunmehr Ein-
nahmen aus anderen unmittelbaren Ver-
tragsbeziehungen mit dem Mieter, sofern 
diese im entsprechenden Jahr nicht höher 
als 5 % der Einnahmen aus der Vermietung 
des Grundbesitzes sind. Somit sind nach 
dem Willen des Gesetzgebers im Rahmen 
der unschädlichen, aber weiterhin der 
 Gewerbesteuer unterliegenden Tätigkeiten 
auch Mieteinnahmen aus der Überlassung 
von Betriebsvorrichtungen erfasst.

Thorsten Waibel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Geschäftsführer und Partner der ATG
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ATG intern

Internationale Verrechnungspreise 

Die Gestaltung und Dokumentation inter-
nationaler Verrechnungspreise stellt auch 
weiterhin eine große Herausforderung 
dar. Nur eine intensive und rechtzeitige 
Befassung mit dem Thema und eine gut 
überlegte Umsetzung im Unternehmen 
vermeiden böse Überraschungen bei 
 Betriebsprüfungen. Seitens der Betriebs-
prüfer schwindet derzeit deutlich die 
Großzügigkeit, wenn es darum geht, 
 unvollständige Dokumentationen zu 
 akzeptieren. Auch an die Rechtfertigung 
der Angemessenheit von Verrechnungs-
preisen werden immer höhere Anforde-
rungen gestellt.
 
Unsere Broschüre zu internationale Ver-
rechnungspreisen und deren Dokumen-
tation ist in neuer Auflage erschienen 

Internationale  
Verrechnungs preise und  
ihre Dokumentation

Ein Ratgeber für international tätige Unternehmen

ATG BRO Verrechnungspreise 2021.indd   1ATG BRO Verrechnungspreise 2021.indd   1 29.11.21   14:0729.11.21   14:07

Arbeitgeber

Auswirkungen der neuen einrichtungsbezogenen  Impfnachweispflicht

und gibt einen guten Überblick über die 
geltende Rechtslage und zeigt wichtige 
Ansätze für die Praxis. Den Themenrat-
geber finden Sie auf unserer Website 
unter www.atg.de/kanzlei/publikationen. 
Gern lassen wir Ihnen auf Wunsch auch 
eine gedruckte Ausgabe zukommen.

Arbeitgeber

Keine Entgeltfortzahlungspflicht bei Betriebsschließung aufgrund eines Lockdown

Ab dem 16.03.2022 gilt für Personen, die in 
Unternehmen und Einrichtungen im Sinne 
des § 20a Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
tätig sind, eine sogenannte Impfnachweis-
pflicht. Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten 
unabhängig von ihrem Impfstatus weiter-
beschäftigen wollen, können das zunächst 
über den 15.03.2022 hinaus tun, und zwar 
ohne Bußgeldrisiko und ohne Verstoß gegen 
ein gesetzliches Verbot. Nach Ablauf des 
15.03.2022 sind Arbeitgeber lediglich ge-
setzlich dazu verpflichtet, dem Gesund-
heitsamt unverzüglich zu melden, welche 
bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer weder 
einen Impf- oder Genesenennachweis noch 
eine Impfunfähigkeitsbescheinigung vorge-
legt haben. Andere Pflichten treffen Arbeit-
geber ab dem 16.03.2022 zunächst nicht.

Handlungsbedarf entsteht erst dann, wenn 
das Gesundheitsamt nach einem zwei-
stufigen Verfahren gegenüber dem betrof-
fenen Arbeitnehmer ein konkretes Betre-
tungs- oder Tätigkeitsverbot ausspricht 
(§ 20a Abs. 5 IfSG). Erst nach Ausspruch 
eines solchen Verbots dürfen Arbeitgeber 
den  betroffenen Arbeitnehmer nicht mehr 
einsetzen und müssen bei Verstoß die Ver-
hängung eines Bußgeldes fürchten, sodass 
erst dann arbeitsrechtliche Konsequenzen 
erforderlich sind. Hervorzuheben ist, dass es 
im pflichtgemäßen Ermessen des Gesund-
heitsamts steht, ob es aufgrund des fehlen-
den Nachweises ein Betretungs- oder Tätig-
keitsverbot ausspricht (§ 20a Abs. 5 Satz 3 
IfSG). Aufgrund des gravierenden Fach- 
kräfte mangels werden viele Arbeitgeber ein 

In einem jüngst vom Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschiedenen Fall ging es um eine 
Arbeitnehmerin, die als geringfügig Be-
schäftigte im Verkauf tätig war. Aufgrund 
einer Allgemeinverfügung war das Geschäft 
der beklagten Arbeitgeberin geschlossen. 
Nach Auffassung der Arbeitnehmerin habe 
der Arbeitgeber das Betriebsrisiko zu tragen 
und sei somit auch für den Zeitraum der 
Schließung weiterhin zur Entgeltfortzahlung 
verpflichtet. Während die Vorinstanzen noch 
die Auffassung vertraten, dass der Arbeit-
geber das wirtschaftliche Risiko trage und 

insofern eine Entgeltfortzahlungspflicht des 
Arbeitgebers bejahten, erteilte das BAG 
 dieser Rechtsauffassung nun eine Absage. 
Die Erfurter Richter begründeten das damit, 
dass die Unmöglichkeit der Arbeitsleistung 
als Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur Be-
kämpfung einer die Gesellschaft insgesamt 
treffenden Gefahrenlage nicht dem Arbeit-
geber als Betriebsrisiko zugeordnet werden 
kann. Vielmehr sei es Aufgabe des Staates, 
einen adäquaten Ausgleich zu schaffen.  
Wie das BAG betonte, gelten auch für  
nicht  sozialversicherungspflichtig Beschäf-

 Eigeninteresse haben, ein solches Verbot  
abzuwenden. In diesem Fall sollten Arbeit-
geber ihre Arbeitnehmer unterstützen und 
dem Gesundheitsamt triftige Gründe auf-
zeigen, die gegen die Verhängung eines 
 Verbots sprechen. 

Ferner sei noch erwähnt, dass für Personen, 
die erst ab dem 16.03.2022 in den betroffe-
nen Einrichtungen tätig werden, deutlich 
 andere Regelungen gelten als für solche, die 
bereits vor dem 16.03.2022 tätig sind. So gilt 
für die erstgenannte Gruppe kraft Gesetzes 
ein Beschäftigungsverbot, während für Be-
standsarbeitnehmer das oben geschilderte 
Verwaltungsverfahren durchzuführen ist, das 
zu einem Verbot führen kann, aber nicht 
muss.

tigte keine anderen Regeln, auch wenn diese 
keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. 
Es sei nicht Aufgabe des Arbeitgebers, für 
derartige Regelungslücken im Sozialsystem 
einzustehen.
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Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch ältere Ausgaben
und weitere Informationsbroschüren finden Sie
unter unserer Internetadresse www.atg.de in der 
Rubrik „Kanzlei/Publikationen“.

Im Bereich „News“ veröffentlichen wir zudem  
die aktuellen Beiträge und weitere fachliche 
Neuigkeiten zum Nachlesen. Dort können Sie sich 
auch für unseren Newsletter anmelden. Sie erhalten 
diese Mandantenzeitung dann in digitaler Form.

Die oben stehenden Texte sind nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und ständige Änderungen in der 
Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen.

www.atg.de        

https://www.atg.de/fileadmin/user_data/Publikationen/Themenratgeber/2021_Broschuere_Internationale_Verrechnungspreise_und_ihre_Dokumentation.pdf
http://www.atg.de
https://www.xing.com/pages/atgallgauertreuhandgmbh
https://www.linkedin.com/company/7430662/admin/
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